
Wochenschau 12/2026

Die Neuigkeiten aus dem Schönenberger Rathaus für die 12. Kalenderwoche, den 16. bis 
22. März 2026.

Themen:

• Niederschrift zur Sitzung des Rates der Gemeinde Ruppichteroth
• Öffentliche Bekanntmachung des Wahlleiters
• 4. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ruppichteroth
• St. Maria Magdalena Schönenberg - „Kirche leer“ Part II
• Not- und Bereitschaftsdienste

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Ruppichteroth

Behörden müssen bestimmte Sachverhalte öffentlich bekannt geben. Kommunale 
Aufträge, Stellenausschreibungen oder Beteiligungen der Öffentlichkeit bei 

Baumaßnahmen gehören dazu. Amtliche Bekanntmachungen werden regelmäßig in die 
sogenannten Amtsblätter eingestellt. Bürgerinnen und Bürger in Ruppichteroth können 

diese Bekanntmachungen auch online auf www.ruppichteroth.de einsehen.

broeltal.de stellt die wöchentlichen Bekanntmachungen ganz oder teilweise auf der 
Homepage www.broeltal.de zur Verfügung. Alle Angaben ohne Gewähr.

http://www.ruppichteroth.de/
http://www.broeltal.de/


Amtliche Bekanntmachung 

 

Niederschrift zur Sitzung des Rates der Gemeinde Ruppichteroth 

 

Nachstehend wird die Niederschrift über die Sitzung des Rates der Gemeinde Ruppichteroth vom 24.02.2026 

gemäß § 26 der Geschäftsordnung für den Rat der Gemeinde bekannt gegeben. 
 

Öffentlicher Teil 

Tagesordnungspunkt: 

Fragestunde für Einwohner 

In der Fragestunde für Einwohner haben sich keine Fragen ergeben. 

Tagesordnungspunkt: 

Änderung der Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ruppichteroth  

Der Rat der Gemeinde beschließt den 4. Nachtrag zur Änderung der Zuständigkeitsordnung. 

einstimmig 

Tagesordnungspunkt: 

Bröltal-Bad Ruppichteroth; 

hier: a) Anpassung der Berechtigten zum freien sowie reduzierten Eintritt, b) Erhöhung der 

Eintrittspreise, c) Erhöhung der Kursgebühren 

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth beschließt die Eintrittspreise und Kursgebühren ab dem 01.01.2026 

wie folgt: 

Eintrittspreise: Einzelkarte 10er-Karte (15er-Karte mit Treue-Karte) 

Erwachsene:4,00 €  36,00 € 

vergünstigt: 2,10 €  18,00 € 

Kinder und Jugendliche 4 – 16 Jahre, Schüler*innen, Inhaber*innen der Ehrenamtskarte 

Kinder bis einschl. 3 Jahre frei 

1 Begleitperson einer/eines Behinderten (GdB mind. 80 % und auf Hilfe angewiesen – Vermerk im 

Ausweis) mit Nachweis: frei 

Familienkarte (max. 2 Erwachsene mit ihren Kindern): 11,00 € 

Warmbadezuschlag je Person: 1,00 € 

Kursgebühren pro Unterrichtsstunde (45 min) 

Aqua-Kurse Erwachsene: 13,00 € 

Floating Fitness o. ä.  (30 min): 15,00 € 

Kinder-Kurse: 9,00 € 

Kleinkind+ Kurse (1 Erwachsener + 1 Kind), 30 min: 13,00 € 

Zustimmung durch Mehrheitsbeschluss   

15 Ja Stimmen der CDU-Fraktion, 2 Ja-Stimmen der SPD-Fraktion, 1 Ja-Stimme der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, 1 Ja-Stimme des Einzelratsmitgliedes der Partei Die Linke, 1 Ja-Stimme des 

Einzelratsmitgliedes der Partei FDP  

4 Nein-Stimmen der AfD-Fraktion 

1 Enthaltung der SPD-Fraktion. 

 



Tagesordnungspunkt: 

Änderung des Baugesetzbuches (BauGB); 

hier: Einführung des „BauTurbos“ 

Auf Empfehlung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Klima- und Umweltschutz beschließt der Rat 

der Gemeinde, 

a) Die Verwaltung wird mit der Erarbeitung eines Kriterienkataloges beauftragt, der die Anwendung 

der Regelungen des BauTurbos in der Gemeinde Ruppichteroth festlegt und an dem sich die Zustimmung 

nach § 36 a BauGB orientiert. 

b) Bis zu der Erarbeitung eines Kriterienkataloges wird, um die Beschleunigungsmöglichkeiten 

zugunsten des Wohnungsbaus zu nutzen, die folgende Regelung für die Entscheidung zur Zustimmung der 

Gemeinde nach § 36a BauGB für Vorhaben nach § 31 Absatz 3, § 34 Absatz 3b und die Abweichung nach § 

246e BauGB beschlossen: 

1. Über Vorhaben, die aus höchstens 2 Baukörpern mit jeweils max. 3 Wohneinheiten bestehen und 

innerhalb der Darstellungen des Flächennutzungsplans (FNP) in den Kategorien „Wohnflächen“ und 

„Gemischte Bauflächen“ liegen, entscheidet der Bürgermeister über die Zustimmung nach § 36a BauGB. 

Voraussetzung ist, dass die Vorhaben erschlossen sind und den städtebaulichen Entwicklungszielen der 

Gemeinde entsprechen sowie unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit öffentlichen Belangen vereinbar 

sind. Mit dem Feststellungsbeschluss des FNP hat der Gemeinderat seinen planerischen Willen bereits zum 

Ausdruck gebracht, sodass der Verwaltung für die Entscheidung ein verbindlicher Orientierungsrahmen zur 

Verfügung steht. 

2. Die Zustimmung nach § 36a BauGB zu Vorhaben in Gewerbegebieten soll durch den Bürgermeister 

regelmäßig verweigert werden, da hier mit verschärften Nutzungskonflikten zu rechnen ist und der Bestand 

wertvoller Gewerbeflächen verbraucht wird. 

3. Vor dem Hintergrund der Zustimmungsfiktion, soll die Zustimmung nach § 36a BauGB durch den 

Bürgermeister generell verweigert werden können, wenn diese Vorhaben nicht vor Einreichung des 

Antrages mit der Verwaltung vorabgestimmt worden sind. Damit soll sicher ausgeschlossen werden, dass 

die Zustimmungsfiktion für städtebaulich nicht vertretbare Vorhaben eintreten kann.  

Die Entscheidungen zu den Nummern 1 – 3 können gemäß § 12 Absatz 3 der Zuständigkeits-ordnung der 

Gemeinde Ruppichteroth mittels Ratsbeschlusses auf den Bürgermeister übertragen werden. Nach 

Erarbeitung des Kriterienkatalogs wird dem Ausschuss bzw. dem Rat eine Änderung der 

Zuständigkeitsordnung vorgeschlagen, mit der die noch abzustimmenden Zuständigkeiten hinsichtlich der 

Entscheidungen zu dem neu eingeführten § 36a BauGB festgelegt werden. 

einstimmig 

Tagesordnungspunkt: 

Bau eines Stauraumkanals und Kanalsanierung in Winterscheid - Am Südhang / Kirchstraße; 

hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Ausgabe für den Vermögensplan des Eigenbetriebes 

Abwasserbeseitigung 

Der Rat der Gemeinde Ruppichteroth stimmt einer überplanmäßigen Ausgabe zum Bau eines 

Stauraumkanals in der Ortslage Winterscheid zu.  

Die fehlenden Mittel in Höhe von rd. 200.000, - € stehen im Vermögensplan des Wirtschafts-planes 2026 

durch die Kreditermächtigung für voraussichtlich nicht in Anspruch zu nehmende Planungsleistungen in 

Höhe von 146.000, - € (Gewerbegebiet Oeleroth) sowie 54.000, - € aus dem allgemeinen Ansatz für 

Kanalerweiterungen/Hausanschlüsse in Höhe von 100.000, -€ im Vermögensplan 2026 zur Verfügung. 

einstimmig 

Tagesordnungspunkt: 

Mitteilungen und Anfragen 

Anfragen gem. § 18 Abs. 1 der Geschäftsordnung liegen nicht vor. 

 



 

Nichtöffentlicher Teil 

 

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurde über folgende Tagesordnungspunkte beraten bzw. beschlossen: 

• Bestellung des stellvertretenden Leiters der Freiwilligen Feuerwehr Ruppichteroth 

(stellvertretender Wehrführer) 

• Beschaffung von Atemschutztechnik für die Freiwillige Feuerwehr Ruppichteroth; 

hier: Auftragsvergabe 

• Mitteilungen und Anfragen 

 

 

Ruppichteroth, den 06.03.2026 

Bürgermeister 

 

 

Matthias Jedich 

  



Öffentliche Bekanntmachung 

 
des Wahlleiters der Gemeinde Ruppichteroth über die 

Ersatzbestimmung eines Mitgliedes des Rates der 

Gemeinde Ruppichteroth 

 

 

Herr Dirk Düster, wohnhaft in Ruppichteroth, hat mir gegenüber, seinen Verzicht auf das Mandat als 

Gemeindevertreter im Rat der Gemeinde Ruppichteroth zum 28.02.2026 erklärt. 

 

Gemäß der maßgebenden Reserveliste der SPD Ruppichteroth rückt  

 

Herr Daniel Erwin,  

wohnhaft in 53809 Ruppichteroth, Köttinger Weg 18 

 

 

als nächster Bewerber nach der Reihenfolge in den Rat der Gemeinde Ruppichteroth ein.  Herr Erwin hat 
durch die am 01.03.2026 bei mir eingegangene Erklärung sein Ratsmandat angenommen. 

Gegen diese Feststellung kann gemäß § 45 Abs. 6 des Kommunalwahlgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (KWahlG NRW) in Verbindung mit § 39 Abs. 1 KWahlG NRW binnen eines Monats nach 
Bekanntgabe  

jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes, 

 

die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und  

Wählergruppen, die an der Wahl teilgenommen haben,  

 

sowie die Aufsichtsbehörde 

 

Einspruch erheben. Der Einspruch ist schriftlich zu richten an die Gemeinde Ruppichteroth, Der 

Bürgermeister als Wahlleiter, Schönenberg, Rathausstraße 18, 53809 Ruppichteroth, oder bei mir im 

Rathaus (siehe v.g. Anschrift), Zimmer 221, mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

                      

Ruppichteroth, den 02.03.2026 

          Der Bürgermeister 

              als Wahlleiter 



 

Amtliche Bekanntmachung 

 

4. Nachtrag 

 

zur Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ruppichteroth vom 03.02.2026 

 

1. Aufgrund von § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 41 Abs. 1 Satz 2 Buchstaben f) und i) der Gemeindeordnung 
für das Land NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV. NRW 2023), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S. 618) in Verbindung mit § 8 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth hat der Rat der Gemeinde Ruppichteroth in seiner Sitzung am 
24.02.2026 den 4. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 3 erhält folgende Fassung: 

 

Gemäß § 8 Abs. 1 der Hauptsatzung der Gemeinde Ruppichteroth werden folgende Ausschüsse gebildet: 

a) Haupt- und Finanzausschuss 
b) Rechnungsprüfungsausschuss 
c) Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt 
d) Betriebsausschuss 
e) Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Tourismus 
f) Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klima und Umweltschutz 
g) Ausschuss für Schule, Kinder, Jugend, Familie und Senioren 
h) Wahlprüfungsausschuss 
i) Wahlausschuss 

 

§ 2 

 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Der Haupt- und Finanzausschuss hat die Arbeiten aller Ausschüsse aufeinander abzustimmen (§ 59 Abs. 
1 GO NW). 

 

(2) Der Haupt- und Finanzausschuss berät über alle Angelegenheiten, soweit sie nicht Fachausschüssen 
zugewiesen oder dem Bürgermeister übertragen sind. Die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses nach 
der Betriebssatzung bleiben hiervon unberührt. 

 

(3) Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet über: 
a) die Planung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeutung (§ 61 GO),  
b) die Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen, soweit sie im Einzelfall 5.000,00 EURO 

überschreiten und nicht der Betriebsausschuss zuständig ist,  



c) die Stundung von Geldforderungen der Gemeinde, soweit sie im Einzelfall  
15.000,00 EURO überschreiten oder über einen Stundungszeitraum von 24 Monaten hinausgehen und 
nicht der Betriebsausschuss zuständig ist, 

d) die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen bei einer Auftragssumme von über 35.000,00 EURO 
bis 75.000,00 EURO, soweit nicht ein Fachausschuss zuständig ist. 

e) die Benennung von Gemeindeeinrichtungen einschl. Straßen, 
f) die Führung von Rechtsstreitigkeiten und der Abschluss von Vergleichen, soweit es sich nicht um 

einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, 
g) das jährlich aufzustellende Wegeunterhaltungs- und Instandsetzungsprogramm, 
h) über die Aufstellung von Straßenleuchten abweichend von der am 2.7.1992 vom Rat beschlossenen 

Richtlinien für die Erweiterung bzw. Ergänzung von Straßenbeleuchtungsanlagen und außerhalb von 
Ortslagen, z.B. an Bushaltestellen. 

 

§ 3 

 

§ 6 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt berät über: 
a) die Förderung des Sports und die Einrichtungen der Gemeinde für sportliche 

Zwecke sowie die Ehrung verdienter Sportler. 
b) die Förderung des kulturellen Lebens, der Erwachsenenbildung und der kommunalen 

Partnerschaften, 
c) die Grundsätze der Unterstützung und Förderung des Ehrenamtes und des bürgerlichen 

Engagements.  
(2) Der Ausschuss für Sport, Kultur und Ehrenamt entscheidet über: 

a) die Vergabe von Aufträgen bei einer Auftragssumme von über 35.000,00 EURO bis 75.000,00 EURO 
b) die Verteilung der Mittel zur Förderung der Kultur- und Heimatpflege von mehr als 250,00 EURO bis 

3.000,00 EURO im Einzelfall, 
c) den Erwerb von Kunstgegenständen, Museumsstücken und Archivalien von mehr als 500,00 EURO 

bis 3.000,00 EURO im Einzelfall, 
d) die Verteilung der Mittel zur Förderung des Sports und mehr als 250,00 EURO bis 3.000,00 EURO im 

Einzelfall. 
e) die Verteilung der Mittel zur Förderung des Ehrenamtes und des bürgerlichen Engagements von 

mehr als 250,00 EURO bis 3.000,00 EURO im Einzelfall. 
 

§ 4 

 

§ 7 erhält folgende Fassung: 

 

Die Zuständigkeiten des Betriebsausschusses ergeben sich aus § 6 der Betriebssatzung für die 
Eigenbetriebe Ruppichteroth. 

 

§ 5 

§ 8 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Tourismus berät über: 



a) die Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung; hierzu gehören u.a. Angelegenheiten der 
Beschäftigungsförderung, des Gemeindemarketings, die Behandlung von Fragen des 
Einzelhandels, des Handwerks und anderer Gewerbe, die Festsetzung der verkaufsoffenen 
Sonntage, 

b) die Angelegenheiten im Bereich Tourismus, insbesondere die Förderung des Fremdenverkehrs, 
c) die Angelegenheiten im Bereich der Digitalisierung und die hieraus resultierenden Maßnahmen. 

 

(2) Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Digitalisierung und Tourismus entscheidet über: 

a) die Vergabe von Aufträgen bei einer Auftragssumme von über 35.000,00  
        EURO bis 75.000,00 EURO, 

b) die Durchführung von Veranstaltungen und die Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der 
kommunalen Partnerschaften. 
 

§ 6 

§ 9 erhält folgende Fassung: 

 

(1) Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klima- und Umweltschutz berät über 

a) die gemeindlichen Gesamtplanungen, insbesondere über den Flächennutzungsplan, den 
Verkehrsleitplan einschl. der Maßnahmen von grundsätzlicher Bedeutung zur Ordnung und 
Verbesserung des Straßenverkehrs, der Verkehrseinrichtungen und des Linienverkehrs,  

b) die Aufstellung und die Änderung von Bebauungsplänen, den Erlass von Satzungen nach § 34 
Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) und nach § 36 Abs. 6 BauGB sowie den Erlass von 
Veränderungssperren,  

c) die Planung neuer Straßen, die Verlegung und die Aufhebung bestehender Straßen, 
Angelegenheiten der Verkehrslenkung und der Verkehrsberuhigung, 

d) alle Angelegenheiten des Umweltschutzes, soweit eine Zuständigkeit der  
Gemeinde gegeben ist, 

e) alle Angelegenheiten des Klimaschutzes und der Klimaanpassung, soweit eine Zuständigkeit der 
Gemeinde gegeben ist, 

f) gemeindliche Stellungnahmen zur Abfallbeseitigung sowie zu Natur- und Landschaftsplänen, 
g) gemeindliche Maßnahmen an Gewässern und Maßnahmen zur Förderung der Land- und 

Forstwirtschaft. 
h) die der Gemeinde durch das Denkmalschutzgesetz übertragenen Aufgaben. 
 

(2) Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Klima- und Umweltschutz entscheidet über: 
a) die Vergabe von Planungsaufträgen bei einer Auftragssumme von über  
35.000,00 EURO bis 75.000,00 EURO 

b) ie Dringlichkeitsbeschlüsse bei Bauvorhaben gemäß § 12 Abs. 2, Buchstabe m) dieser 
Zuständigkeitsordnung.  

c) alle Beschlüsse im Bauleitplanverfahren mit Ausnahme der das Verfahren abschließenden 
Feststellungsbeschlüsse (bei Flächennutzungsplänen) bzw. Satzungsbeschlüsse (bei 
Bebauungsplänen) und der Beschlüsse über die Änderung von Durchführungsverträgen gemäß § 12 
Abs. 3a) BauGB, die der Rat fassen muss. Das gleiche gilt für Satzungen gemäß § 34 Abs. 4 BauGB 
(Ortslagenabgrenzungssatzungen) und gemäß § 35 Abs. 6 BauGB (Außenbereichssatzungen). 

d) die Förderung von Denkmälern aus den Pauschalzuweisungen des Landes oder aus 
Gemeindemitteln nach dem Denkmalschutzgesetz bis zum Betrage von 5.000,00 EURO im Einzelfall. 

 

§ 7 

§ 10 erhält folgende Fassung: 



 

(1) Dem Ausschuss für Schule, Kinder, Jugend, Familie und Senioren obliegt die Beratung in Grundsatzfragen 
über: 
a) alle freiwilligen sozialen Angelegenheiten aus den Bereichen Schule, Kinder, Jugend, Familie und 

Senioren sowie über Fragen des sozialen Wohnungsbaues, Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Aussiedler- und Asylangelegenheiten, Obdachlosenangelegenheiten, Sozialstationen, 

b) die Förderung von Baumaßnahmen und sonstigen Einrichtungen der Schul-, Kinder-, Jugend-, Familien- 
und Seniorenhilfe in kommunaler und freier Trägerschaft (Kindergärten, Kinderspielplätze, Altenheime 
etc.), 

c) im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit über alle äußeren und inneren Angelegenheiten der Schulen. 
 

(2) Der Ausschuss für Schule, Kinder, Jugend, Familie und Senioren entscheidet über die Vergabe von Aufträgen 
bei einer Auftragssumme von über 35.000,00 EURO bis 75.000,00 EURO. 

 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Der 4. Nachtrag zur Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Ruppichteroth wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften  
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung 
nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 

 

Ruppichteroth, den 11. März 2026 
Der Bürgermeister 
Matthias Jedich 

 



 

Katholisches  

Familienzentrum 

Bröltal 

St. Maria Magdalena Schönenberg 

„Kirche leer“ – Part II 

Seit Monaten wird unsere Kirche saniert 

und restauriert. Wir befinden uns im 

„Endspurt“ und möchten mit Ihnen allen 

ein besonderes Erlebnis teilen:  

Jeder wird sofort spüren, hier beginnt 

etwas Neues, umgeben von Vertrautem, 

was uns seit Generationen bekannt ist. 

Eine offene Probe des MGV und ein 

Kammerkonzert laden mit meditativen 

Lichtimpulsen zum Zuhören, 

Gedankenaustausch und Verweilen ein. 

Die Instrumentalisten und der MGV 

Winterscheid heißen Sie Willkommen! 

 

Offene Probe des MGV Winterscheid, 

anschl. kleines Kammerkonzert 

Samstag, 21.03.2026, 18.00 h 

 

Im Anschluss bieten wir die Möglichkeit zu einem Gedankenaustausch.  

Der Eintritt ist frei. Ein Spendenschwein für den Erhalt unserer Kirche steht 

bereit. Einfache Sitzmöglichkeiten sind in begrenzter Anzahl vorhanden. 

Am Kirchberg 1, Schönenberg 

Info: Pastoralbüro: 02295 5161 

©Brauner 



Allgemeine Presseinformation

Bereitschaftsdienste 

Polizei-Notruf           110
Polizeibezirksdienststelle                     02295-5425
(Sankt-Florian-Straße 8) 
Feuerwehr- und Rettungsdienst:    112
Krankentransporte                                   02241-19222

GEMEINDEWERKE  RUPPICHTEROTH GMBH
  -VER- UND ENTSORGUNGSBETRIEBE-

Störfall-Telefon-Nummer

0800-7766655

Unter den oben genannten Rufnummern erreichen Sie den Notdienst der Gemeindewerke
Ruppichteroth GmbH für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Gemeinde
Ruppichteroth über die Leitstelle des Aggerverbandes.

NOTDIENST STROM

Störfälle im Bereich der Stromversorgung melden Sie bitte dem zuständigen Netzbetreiber 
Regionetz unter der Telefonnummer 02295-90700100.

Alternativ kann auch direkt die Störfallnummer 0241-413687187 des Netzbetreibers
Regionetz genutzt werden.

NOTDIENST GAS

Bei Störfällen im Gasversorgungsnetz erreichen Sie den Störungsdienst der 
RHEIN-SIEG-NETZ GmbH unter der Telefonnummer 0800-6484848.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für die Gemeinde Ruppichteroth 

In der sprechstundenfreien Zeit erreichen Sie den ärztlichen Bereitschaftsdienst aller 
Fachrichtungen für den Rhein-Sieg-Kreis unter der

zentralen Rufnummer   116 117



Bei lebensbedrohenden Zwischenfällen und Unfällen:                      112

ZAHNÄRZTE des rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreises

            Telefonischer Ansagedienst zum zahnärztlichen Notdienst: 01805-986700

Die Notfalldienstzentrale für den gesamten rechtsrheinischen RSK ist folgendermaßen 
besetzt: 
 -  wöchentlich von 18.00 Uhr bis 08.00 Uhr des darauffolgenden Morgens,
 -  mittwochs von 13.00 Uhr bis zum nächsten Morgen 08.00 Uhr, 
 -  freitags von 14.00 Uhr bis zum nächsten Morgen 08.00 Uhr und
 -  an Samstagen, Sonntagen, sowie an Feiertagen, ganztägig.

INFORMATIONSZENTRALE FÜR VERGIFTUNGSFÄLLE
Universitätsklinik Bonn, Tel.-Nr.: 0228-19240

APOTHEKEN-NOTDIENST

Apotheken-Notdienst-Hotline

Alle Informationen zu den notdiensthabenden Apotheken gibt es telefonisch:
kostenlos aus dem deutschen Festnetz: 0800-0022833
vom Mobiltelefon ohne Vorwahl: 22833 (Anruf oder SMS mit „apo“ oder der 
fünfstelligen Postleitzahl; max. 69 Cent/Min/SMS)

Die 24-Stunden-Notdienstbereitschaft wechselt täglich um 9.00 Uhr morgens.

Aktuelle Notdienstpläne der Apotheken finden Sie auch im Internet unter
www.aknr.de

Ambulanter Hospizdienst Much e.V.
zuständig auch für Ruppichteroth
Beratung und Unterstützung von schwerstkranken Menschen und deren Angehörige
Tel.-Nr.: 02245-618090

ALZHEIMERSPRECHSTUNDE

kostenfrei
im Seniorenzentrum Siegburg
Friedrich-Ebert-Straße 16, 53721 Siegburg 
Immer am 2. Mittwoch eines jeden Monats
um 16.30 bis 18.00 Uhr.
(Parkmöglichkeiten vorhanden)
Hier können in einer Gruppe von betroffenen Angehörigen Fragen zu Alzheimer und 
anderen Demenzerkrankungen erörtert werden. Begleitung: ein Facharzt der Praxis 
Fetinidis, Kelzenberg und Sarkessian und Fachkraft des Hauses.

http://www.aknr.de/


Ansprechpartnerin: Frau Körner: Tel.-Nr.: 02241-25042000 

Multiple Sklerose
DMSG Betroffenen-Berater
Uwe Stommel - DMSG Betroffenen-Berater
Tel.-Nr.: 02295-902118
E-Mail: Uwe.Stommel@gmail.com
dmsg_nrw.de

  Drogen-Suchthilfen

Suchtkrankenhilfe des Caritasverbands für den Rhein-Sieg-Kreis e.V.
Team Telefon Nummer: 
Tel.-Nr.: 02241-1209302

Weitere Informationen sind im Rathaus, Tel.-Nr.: 02295-4925, erhältlich.

SOZIALPSYCHIATRISCHES ZENTRUM

Sozialpsychiatrisches Zentrum Eitorf/Siebengebirge (SPZ) 
in Trägerschaft des AWO Kreisverbands Bonn/Rhein-Sieg e.V.

Die Angebote des SPZs richten sich an Menschen in seelischen Krisen oder mit psychischen 
Erkrankungen sowie deren Angehörige.

Diese Angebote halten wir vor:
 Krisendienst und Beratungsstelle
 Angebote für ältere Menschen
 Angebote für Kinder und Jugendliche
 Offene Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten
 Eingliederungshilfe.

Für diese Städte und Gemeinden sind wir zuständig: 
 Eitorf
 Windeck
 Ruppichteroth
 Neunkirchen-Seelscheid
 Much
 Königswinter
 Bad Honnef.

Unter diesen Kontaktdaten erreichen Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder einen 
Beratungstermin vereinbaren wollen:

SPZ Eitorf/Siebengebirge
Spinnerweg 51-54
53783 Eitorf/Sieg
Tel.-Nr.: 02243-847580
Fax-Nr.: 02243-8475811
E-Mail: spz@awo-bnsu.de

mailto:spz@awo-bnsu.de


Telefonische Erreichbarkeit:
Montag bis Donnerstag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Und hier bieten wir offene Kontakt- und Beratungsmöglichkeiten für alle Interessierten an:

KoBe Eitorf:
Siegstraße 16, 53783 Eitorf/Sieg
Dienstag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Donnerstag: 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

KoBe Ruppichteroth:
Wilhelmstraße 15, 53809 Ruppichteroth
Montag: 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr
Dienstag: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Freitag: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr

KoBe Königswinter:
Hauptstraße 109, 53639 Königswinter
Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Kontakt (Tel.-Nr.): 0172-7364635

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“
Das Hilfetelefon ist das erste Beratungsangebot in Deutschland, das barrierefrei, kostenlos 
und vertraulich rund um die Uhr erreichbar ist. Die mehr als 60 Fachberaterinnen sind wie 
folgt erreichbar: 
Tel.-Nr.:  08000-116016 sowie 
über Chat und E-Mail auf der Website www.hilfetelefon.de.

Sie unterstützen jedoch nicht nur gewaltbetroffene Frauen, sondern beraten auch 
Familienmitglieder, Freunde und Fachkräfte. Jederzeit können Dolmetscherinnen 
für 15 Sprachen zugeschaltet werden.

Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen und allgemeine Fragen zur 
Kindertagespflege
Jugendhilfezentrum für Neunkirchen-Seelscheid, Much und Ruppichteroth
Fachberatung Kindertagespflege
Pamela Billotin
Telefon 02247 9215-5546, Mo – Do 8:30 – 12:30 Uhr
pamela.billotin@rhein-sieg-kreis.de
Ausführliche Informationen zur Kindertagespflege finden Sie auf 
rhein-sieg-kreis.de/kindertagespflege .

Lotsenpunkt Ruppichteroth im ‚Café Alte Schule‘, Burgstr. 14, 53809 
Ruppichteroth
Jeden 2. u. 4. Donnerstag / Monat von 15 – 17 h / telefonisch unter 015736532204 
erreichbar. Kostenlose Beratung durch geschulte Soziallotsen. Ob es um finanzielle 
oder familiäre Probleme geht, um die Suche nach einem Kindergartenplatz oder 
einer Seniorenbetreuung, oder ob Hilfestellung beim Ausfüllen eines Antrages 
gefragt ist - die Lotsen helfen weiter. Sie kennen das Hilfenetz in Ruppichteroth und 

mailto:pamela.billotin@rhein-sieg-kreis.de
http://www.hilfetelefon.de/


Umgebung und arbeiten eng mit Fachdiensten wie der Allgemeinen Sozialberatung 
des SkF (Sozialdienst katholischer Frauen: Frau Zimmermann,  0175 5708636 jeden 2. 
U. 4. Do in Much, 9 - 12h) zusammen. Die Soziallotsen sind für jeden da - unabhängig 
von Konfession oder Weltanschauung. Ihre Hilfe macht auch an den 
Gemeindegrenzen nicht Halt.

N e u b ü r g e r b e a u f t r a g t e r

Persönlicher Ansprechpartner für alle Zugewanderten ist der Neubürgerbeauftragte des 
Rhein-Sieg-Kreises, Ludwig Neuber. Er bietet nach telefonischer Vereinbarung
Sprechstunden an. Termine können mit ihm telefonisch unter der Tel.-Nr.: 02295-902318
oder 0160-8230810 oder per E-Mail an ludwig@neuber.de vereinbart werden. 

Der Kontakt kann auch über das Kommunale Integrationszentrum des Rhein-Sieg-
Kreises, -Der Landrat-, Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg, Tel.-Nr.: 02241-132107, 
E-Mail: integration@rhein-sieg-kreis.de hergestellt werden.

mailto:integration@rhein-sieg-kreis.de
mailto:ludwig@neuber.de

